
Entschädigungssatzung 
des Gewässerverbandes Salzbödetal 

Aufgrund § 27 der Verbandssatzung beschloss die Verbandsversammlung am 28.11.2024 
folgende Entschädigungssatzung: 

§ 1

Aufwandsentschädigung

(1) Der jeweilige Verbandsvorsteher erhält eine Aufwandsentschädigung von 150,00 €/Monat.

(2) Der ehrenamtliche Stauwärter erhält eine Aufwandsentschädigung von 120,00 €/Monat.

§ 2

Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen 

Mitgliedern des Verbandsvorstandes und der Verbandsversammlung sowie sonstigen 
ehrenamtlich Tätigen wird pro Sitzung des Verbandsvorstandes, der Verbandsversammlung, 
eines Ausschusses oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes mit beratender 
Stimme angehören, folgende Aufwandsentschädigung gewährt: 

1. Mitglieder des Verbandsvorstandes 20,00 € 

2. Mitglieder der Verbandsversammlung 20,00 € 

3. Mitglieder der Fraktionen 20,00 €. 

§ 3

Ersatz der Fahrtkosten 

1. Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und
nachgewiesenen Fahrtkosten.

2. Bei der Benutzung eines Fahrzeuges kann anstelle der Fahrtkosten nach Abs. 1 eine
Wegstreckenentschädigung nach den für anerkannte, privateigene Fahrzeuge jeweils
geltenden Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes verlang werden.

3. Für die Mitnahme weiterer ehrenamtlich Tätiger in einem Kraftfahrzeug wird eine zusätzliche
Mitnahmeentschädigung gemäß des Hessischen Reisekostengesetzes gezahlt.

… 
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§ 4 

Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit 
 
Die Ansprüche auf die in den §§ 1 bis 3 geregelten Bezüge sind nicht übertragbar. Auf die 
Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden. 
 
 
 

§ 5 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft und ersetzt die Entschädigungssatzung vom 
26.11.2009, die mit dem Inkrafttreten aufgehoben wird. 
 
 
Lohra, 28.11.2024 
 
 
Gewässerverband Salzbödetal 
 
 
 
 
 
gez.  
Verbandsvorsteherin 
Karina Schlemper-Latzel 
Lohra 
 

gez. 
stellv. Verbandsvorsteher 
Peter Kremer 
Gladenbach 



 
Regierungspräsidium Gießen 

 

 
Gz.: 1060-13-03-m-0400-00018#2025-00002 
 
 
 
 
 
 

 
 

GENEHMIGUNG 
 
Die vorstehende, in der Verbandsversammlung am 28.11.2024 beschlossene 
 

Entschädigungssatzung 
des Gewässerverbandes Salzbödetal 

 
mit Sitz in Lohra vom 26. November 2009 wird gemäß § 58 Abs. 2 Wasserver-
bandsgesetz (WVG) vom 12. Februar 1991 i. d. F. vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 
1578) i. V. m. § 5 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 7 Hessisches Ausführungsgesetz zum Was-
serverbandsgesetz (HWVG) vom 16. November 1995 i. d. F. vom 19. September 
2024 (GVBl. Nr. 54) aufsichtsbehördlich genehmigt und öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Entschädigungssatzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Gießen, den 22. April 2026 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Schneider 
Leitende Regierungsdirektorin 
 
 


	Entschädigungssatzung 
	des Gewässerverbandes Salzbödetal 
	§1
	Aufwandsentschädigung
	§2Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen 
	§3Ersatz der Fahrtkosten 
	§ 4 Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit 
	§ 5 Inkrafttreten 
	Gewässerverband Salzbödetal 
	Regierungspräsidium Gießen 
	GENEHMIGUNG 





Barrierefreiheitsbericht





		Dateiname: 

		Öffentliche Bekanntmachung - Entschädigungssatzung des Gewässerverbandes Salzbödetal_BF.pdf









		Bericht erstellt von: 

		Nina Täubl, nina.taeubl@rpgi.hessen.de



		Firma: 

		







 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]



Zusammenfassung



Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.





		Manuelle Prüfung erforderlich: 2



		Manuell bestanden: 0



		Manuell nicht bestanden: 0



		Übersprungen: 5



		Bestanden: 25



		Fehlgeschlagen: 0







Detaillierter Bericht





		Dokument





		Regelname		Status		Beschreibung



		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.



		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei



		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)



		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet



		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt



		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar



		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden



		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast



		Seiteninhalt





		Regelname		Status		Beschreibung



		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags



		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags



		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent



		Zeichenkodierung		Übersprungen		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden



		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Übersprungen		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Übersprungen		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang



